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ÜJtitglieber. ©erabe je^t, ba bie ftaatlidhe Berfidjerung
in abfehbarer $cit bem Schroeizerbolfe neuerbingS bot»
gelegt roerben roirb, bütfte ein gufammeufchluh aller
BerbanbSfaffen in iijrem eigenften Sntereffe inS luge
gefaxt roerben. Denn über bie öfonomifdhe Sage ber
nicfytfonjefftcmierten Betfid)erungSfaffen ift bie 2luffid)tS»
bef)örbe zweifelsohne tjinlänglidEj orientiert, unb roir
roiirben feineSroegS erftaunt "fein, ju bernehmen, buff
mahgebenben 0rteS ïenbenjen obroatten, biefe Waffen
au§ natjeliegenben ©riinben ber StaatSaufficht ju unter»
ftetlen.

Dit Mdultl hi Otrgtbuna ilMIIAn Ml«.
ältan fdjreibt bem ©t. ©aller îagblatt aus Berlin:

Die grage, iuroieroeit bei öffentlichen Irbeiten, bie im
SBege ber ©ubmiffion bergeben roerben, ber betreffenbe
Unternehmer an einen beftimmten Dermin, bis z" roel»

d)em bielrbeit fertigjufteHen ift, ju binben fei, gehört
§u ben umftrittenften auf bem ©ebiet beS ©ubmiffionS»
roefenS. ©eroohnlid) ift bie Sîid^teintjattnng beS Der»

rninS, auf roelcher jumeift eine hohe âonbentionalftrafe
fteht, nur burdh „höhere ©eroalt", worunter in erfter
Sinie Staturereigniffe gerechnet roerben, entfdjulbbar.
Son hödhfter Bebcutung ift eS nun, ob unter biefe
„höhere ©eroalt" auch Streife einzurennen finb, uttb

jroar bon Bebeutung foroohl für ben Unternehmer, als
auch für bie Irbeiter, beten Sntereffen in biefem goß
ben ^ntereffen beS Unternehn\prS bireft entgegengefetjt
finb. Sft ber Unternehmer bebingungSloS art feinen
Dermin gebunben, fo föunen bie irbeitcr biefe ftrenge
Zeitliche Binbung als einen flatten Drud in ber
étidhtung auf ©eroährung etwaiger gorberungen be=

nüfsen.
' SBirb bagegen ber §erfteßungstermin ohne

weiteres um bie Dauer eines ebentueßen ©treifS hin»
auSgcfdjoben, fo ift ber Unternehmer feinen Irbeitern
gegenüber erheblich im Vorteil — ein Umftanb, ber
fefjr inê ©eroicht faßt, folange bie Vergebung öffent»
lieber Irbeiten roefeiittich nach SJtahgabe beS bißigften
IngebotS erfolgt. Der niebrige ißreiS, ber geforbert
roirb, fann häufig genug nur beSl)alb berlangt roerben,
roeil bie Irbeiter nur fdjlecht gelöhnt roerben unb roeil
bie ©djufj» unb ©itherheitSmafjregeln gröblich bernad)»

läffigt roerben. @S erheflt bemnach ohne weiteres,
roeldje SBichtigfeit bie grage ber @infül)rung ber fo»

genannten ©treifflaufel, welche beu Unternehmer im
gaße eines ©treifS bom Dermin entbinbet, foroohl für
ben Slrbeitgeber, als auch für ben Unternehmer befifct.
Sie roirb bon ben Unternehmern mit berfelben heftig»
feit angeftrebt, wie fie boit beu Slrbeitern befämpft
roirb. gür bie öffentlichen Bef)örben, welche ju biefem
Sntereffenfonflift ©teßung ju nehmen haben, bebeutet
foroohl bie Iblehnung, als bie Innahme ber Streif»
flaufel eine einfeitige Parteinahme. Die meiften ©labte
haben beim auch bie grage itt ber SBeife entfliehen,
baff fie fid) roeber nad) ber einen, nod) nach ber anbeten
Seite bitiben, fich nielmehr bie ©ntfdjeibung bon gaß
Zu gaß borbehalten. Diefe ©teßung hat auch feiner»
Zeit ber preuffifdhe üMnifter für £anbel unb ©eroerbe
eingenommen.

Bon 57 größeren beutfdhen ©labten, beten ©ub»
miffionSbebingungen bom fêaiferlichen ©tatiftifchen Imt
gefammelt finb, finb eS nur zwei, roeldje bie ©treif»
flaufel unbebingt ablehnen, nämlich Söielefelb unb 9Jfül=

häufen i. ®. Deilroeife, nämlich foroeit eS fich »w Sa»
nalifationSarbeiten hanbelt, lehnt auch lugSburg bie

©treifflaufel ab. Den ©tanbpunft ber unbebingten
Innahme ber Älaufel nehmen biet ©täbte ein, nämlich
©chöneberg, lltona, ©era unb Stettin. Die ©ntfçheibung
bon gaß ju gaß haben fich in ^en ©ubmiffionSber»

trägen auSbrüdlich borbehalten : SÄünchen, granffurt a.
3W., ©harlottenburg, ©hemnih, SlugSburg (mit luS»
nähme ber ÄanalifationSarbeiten), ©traffbürg i. @. unb
DreSben. 44 bon ben unterfud)ten 57 ©täbten er»
roähnen in ihren BertragSbebingungen bie ©treifflaufel
überhaupt nicht. Das fommt praftifch auf baSfelbe
hinaus roie bei ben ©täbten, roclche fich &ie ©ntfçheibung
im ©inzelfafle borbehalten haben. Qm aßgemeinen
bürfte biefe ©ntfeheibung bon gaß zu gaß am meiften
im öffentlichen Sntereffe liegen, ©ine ©runöborauS»
fefcung bürfte aßerbiugS babei nicht auffer acht gelaffen
roerben. Stfit bem Prinzip, nur nach ^r ®ißigteit beS

betreffenben Unternehmers za gehen, niufe gebrochen
roerben. 3n weit grö§erem Umfange als bisher müh»
ten befriebigenbe Sohnberhältniffe bie ©runblage ber
©ubmiffionSbebingungen bitben. ®ie gorberung, ben
Serechnungen bon bornherein ben ortsüblichen SCaglohit
zugrunbe zu legen unb bie ©täbte auch 3" fchätferer
äontroße ber ©chufs» unb ©icherheitSmahregeln heran»
Zuziehen, muff in boßem Umfang als berechtigt an»
erfannt werben.

Illacktitt.
93on befreunbeter Seite roirb un§ gefcfjriebeu : Unter

ben fo oielen fßrobuften ber gar ben bran che, bie in
jüngfter 3eit auf ben SJlarft fommen, oerbient roohl bie
SOÎacfeirogarbe ober furz baS „üßfaefein" ganz befonberer
©rroähnuitg, benn fcfjon lange nicht hat man ben Sßlaler»
unb ©ipfer»2ltelier§ einen fo ibealen Irtifel offeriert roie
e§ ba§ SJÎadEein ift. ©anz abgefefjen baoon, bah ba§
SJtacfein aße Vorzüge befi^t, bie an einen erftflaffigen
©rfatj für Seim=garbe, unb an einen oorzüglicljen Qnnen»
anftrich gefteßt roerben, ift biefe garbe auch feuerfeft,
gerudhfrei unb oerhütet infolge ihrer antifeptifchen ©igen»
fdjaften ©chimmel» unb fßilzbilbung unb eS ift batjer
bie 9Hacfein=garbe auch ausgezeichneter Äeßeranftrich
für Brauereien, SBeinhanblungen ic. k.

Sßacfein ift nach fpezießer im fßrofpefte angeführter
Behanblung ein oorzügli^es ©runbiermittel womit man
1—2 Delfarbanftriche fpart, ein fehr guter ©pachtelfitt,
unb ba eS auf jebem Untergrunb, felbft auf ^alf» unb
,'fementoerpuh oorzüglid) haftet, auch als 3folierfchid)t
für nachfolgenben Delfarb» unb Sadanftriih Z" empfehlen.
SJladein ift bie bißigfte Inftrichfarbe, benn e§ beeft mit
1 Kilo 10—15 Cluabratmeter unb ber fBreiS ift fehr
bißig.

S)ie befannte girma ©hurer Sad» unb garben»
fabrif in Bafel hat fid) oertragSmähig ben Ißein»
oerfauf für bie Schweiz gefidjert unb bie ^erren gn»
tereffenten rooßen oon biefer girma bie ißrofpefte unb
ißreiSofferten oerlangen.

JHIgemeines Bauwesen.
fiafino» unb BolfShauSbau Dleitenburg. Der ©e»

meinberat hat bie ©rrichtung eines grohen ©ebäubel
am ©eeufer unweit bei @afen§ befchloffen, baS z^S^d)
al§ Äafino unb als BolfShauS bienen foß.

BJafferoerforguitg ber rechtsufrige« ©eutetnben beS

3ürichfeeS. ©ine Berfammlung Don ©emeinbeoertre»
tern in ©achen ber SÖBafferberforgutig ber rechtsufrigen
©eegemeinben beS ÄantonS 3üii<h, bie bor einiger
$eit in llznach ftattfanb, befchtoh, ber gortleitung
ber ©olbinger Dueßeu unter geroiffen, fichernben Be=

bingungen (u. a. betreffenb SBafferguantum) feine 0p»
pofition z" machen.

ftiithnuSbau Boralp=©rabferberg. Sßit betn font»
menben grühfahr wirb in ber ©emeitibe ©rabs mit
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Mitglieder. Gerade jetzt, da die staatliche Versicherung
in absehbarer Zeit dem Schweizervolke neuerdings vor-
gelegt werden wird, dürfte ein Zusammenschluß aller
Verbandskassen in ihrem eigensten Interesse ins Auge
gefaßt werden. Denn über die ökonomische Lage der
nichtkonzessionierten Versicherungskassen ist die Anfsichts-
behörde zweifelsohne hinlänglich orientiert, und wir
würden keineswegs erstaunt sein, zu vernehmen, daß
maßgebenden Ortes Tendenzen obwalten, diese Kassen
aus naheliegenden Gründen der Staatsaufsicht zu unter-
stellen.

M W SWdW WM» MM,
Man schreibt dem St. Galler Tagblatt aus Berlin:

Die Frage, inwieweit bei öffentlichen Arbeiten, die im
Wege der Submission vergeben werden, der betreffende
Unternehmer an einen bestimmten Termin, bis zu wel-
chem die Arbeit fertigzustellen ist, zu binden sei, gehört
zu den umstrittensten auf dem Gebiet des Submissions-
wesens. Gewöhnlich ist die Nichteinhaltnng des Ter-
mins, auf welcher zumeist eine hohe Konventionalstrafe
steht, nur durch „höhere Gewalt", worunter in erster
Linie Naturereignisse gerechnet werden, entschuldbar.
Von höchster Bedeutung ist es nun, ob unter diese

„höhere Gewalt" auch Streike einzurechnen sind, und

zwar von Bedeutung sowohl für den Unternehmer, als
auch für die Arbeiter, deren Interessen in diesem Fall
den Interessen des Unternehn^rs direkt entgegengesetzt
sind. Ist der Unternehmer bedingungslos an seinen
Termin gebunden, so können die Arbeiter diese strenge
zeitliche Bindung als einen starken Druck in der

Richtung auf Gewährung etwaiger Forderungen be-

nützen. Wird dagegen der Herstellungstermin ohne
weiteres um die Dauer eines eventuellen Streiks hin-
auSgcschoben, so ist der Unternehmer seinen Arbeitern
gegenüber erheblich im Vorteil — ein Umstand, der
sehr ins Gewicht fällt, solange die Vergebung öffent-
licher Arbeiten wesentlich nach Maßgabe des billigsten
Angebots erfolgt. Der niedrige Preis, der gefordert
wird, kann häufig genug nur deshalb verlangt werden,
weil die Arbeiter nur schlecht gelöhnt werden und weil
die Schutz- und Sicherheitsmaßregeln gröblich vernach-
lässigt werden. Es erhellt demnach ohne weiteres,
welche Wichtigkeit die Frage der Einführung der so-

genannten Streikklausel, welche den Unternehmer im
Falle eines Streiks vom Termin entbindet, sowohl für
den Arbeitgeber, als auch für den Unternehmer besitzt.

Sie wird von den Unternehmern mit derselben Heftig-
keit angestrebt, wie sie von den Arbeitern bekämpft
wird. Für die öffentlichen Behörden, welche zu diesem

Jntereffenkonslikt Stellung zu nehmen haben, bedeutet
sowohl die Ablehnung, als die Annahme der Streik-
klausel eine einseitige Parteinahme. Die meisten Städte
haben denn auch die Frage in der Weise entschieden,
daß sie sich weder nach der einen, noch nach der anderen
Seite binden, sich vielmehr die Entscheidung von Fall
zu Fall vorbehalten. Diese Stellung hat auch seiner-
zeit der preußische Minister für Handel und Gewerbe
eingenommen.

Von 57 größeren deutschen Städten, deren Sub-
missionsbedingungen vom Kaiserlichen Statistischen Amt
gesammelt sind, sind es nur zwei, welche die Streik-
klausel unbedingt ablehnen, nämlich Bielefeld und Mül-
Hausen i. E. Teilweise, nämlich soweit es sich um Ka-
nalisationsarbeiten handelt, lehnt auch Augsburg die

Streikklausel ab. Den Standpunkt der unbedingten
Annahme der Klausel nehmen vier Städte ein, nämlich
Schöneberg, Altona, Gera und Stettin. Die Entscheidung
von Fall zu Fall haben sich in den Submissionsver-

trägen ausdrücklich vorbehalten: München, Frankfurt a.
M., Charlottenburg, Chemnitz, Augsburg (mit Aus-
nähme der Kanalisationsarbeiten), Straßbürg i. E. und
Dresden. 44 von den untersuchten 57 Städten er-
wähnen in ihren Vertragsbedingungen die Streikklausel
überhaupt nicht. Das kommt praktisch auf dasselbe
hinaus wie bei den Städten, welche sich die Entscheidung
im Einzelfallc vorbehalten haben. Im allgemeinen
dürfte diese Entscheidung von Fall zu Fall am meisten
im öffentlichen Interesse liegen. Eine Grundvoraus-
setzung dürfte allerdings dabei nicht außer acht gelassen
werden. Mit dem Prinzip, nur nach der Billigkeit des
betreffenden Unternehmers zu gehen, muß gebrochen
werden. In weit größerem Umfange als bisher muß-
ten befriedigende Lohnverhältnisse die Grundlage der
Submissionsbedingungen bilden. Die Forderung, den
Berechnungen von vornherein den ortsüblichen Taglvhn
zugrunde zu legen und die Städte auch zu schärferer
Kontrolle der Schutz- und Sicherheitsmaßregeln heran-
zuziehen, muß in vollem Umfang als berechtigt an-
erkannt werden.

Mackein.
Von befreundeter Seite wird uns geschrieben: Unter

den so vielen Produkten der Färb en branche, die in
jüngster Zeit aus den Markt kommen, verdient wohl die
Mackein-Farbe oder kurz das „Mackein" ganz besonderer
Erwähnung, denn schon lange nicht hat man den Maler-
und Gipser-Ateliers einen so idealen Artikel offeriert wie
es das Mackein ist. Ganz abgesehen davon, daß das
Mackein alle Vorzüge besitzt, die an einen erstklassigen
Ersatz für Leim-Farbe, und an einen vorzüglichen Innen-
anstrich gestellt werden, ist diese Farbe auch feuerfest,
geruchfrei und verhütet infolge ihrer antiseptischen Eigen-
schaften Schimmel- und Pilzbildung und es ist daher
die Mackein-Farbe auch ein ausgezeichneter Kelleranstrich
für Brauereien, Weinhandlungen :c. zc.

Mackein ist nach spezieller im Prospekte angeführter
Behandlung ein vorzügliches Grundiermittel womit man
1—2 Oelfarbanstriche spart, ein sehr guter Spachtelkitt,
und da es auf jedem Untergrund, selbst auf Kalk- und
Zementverputz vorzüglich haftet, auch als Isolierschicht
für nachfolgenden Oelfarb- und Lackanstrich zu empfehlen.
Mackein ist die billigste Anstrichfarbe, denn es deckt mit
1 Kilo 10—15 Quadratmeter und der Preis ist sehr
billig.

Die bekannte Firma C hur er Lack- und Farben-
fabrik in Basel hat sich vertragsmäßig den Allein-
verkauf für die Schweiz gesichert und die Herren In-
teressenten wollen von dieser Firma die Prospekte und
Preisofferten verlangen.

Allgemeines Vsinvesen.
Kasino- und Volkshausbau Neuenbnrg. Der Ge-

meinderat hat die Errichtung eines großen Gebäudes
am Seeufer unweit des Hafens beschlossen, das zugleich
als Kasino und als Volkshaus dienen soll.

Wasserversorgung der rechtsufrigen Gemeinden des

Zürichsees. Eine Versammlung von Gemeindevertre-
tern in Sachen der Wasserversorgung der rechtsufrigen
Seegemeinden des Kantons Zürich, die vor einiger
Zeit in Uznach stattfand, beschloß, der Fortleitung
der Goldinger Quellen unter gewissen, sichernden Be-
dingungen (u. a. betreffend Wafferquantum) keine Op-
Position zu machen.

Kurhausbau Voralp-Grabserberg. Mit dem kom-
menden Frühjahr wird in der Gemeinde Grabs mit
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